
Preisinformation zur Abwasserentsorgung (gültig ab 1. Januar 2012)

 

Einleitung von Schmutzwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen und Schmutzwasser  
aus abflusslosen Sammelgruben von Grundstücken, die dem dauernden Wohnen oder  
gewerblichen Zwecken dienen: 
Bemessungsgrundlage ist die bezogene Trinkwassermenge.

Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben von Grundstücken, die nicht dem  
dauernden Wohnen und die nicht gewerblichen Zwecken dienen: 
Bemessungsgrundlage ist der Anfallmengenmaßstab (die entsorgte Menge).

Brutto

2,58 EUR/m3

2,58 EUR/m3

Netto

3,07 EUR/m3

Schmutzwasser

 

aus Kleinkläranlagen:

Brutto

11,08 EUR/m3

Netto

13,19 EUR/m3

Fäkalschlamm

Grundleistungen bei Schmutzwasser und Fäkalschlamm
Mit den vorstehend genannten Entgelten ist bei der Beseitigung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben und von Fäkalschlamm aus 
Kleinkläranlagen folgender Leistungsumfang abgegolten: 
Beseitigung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben und von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen, in der Zeit von Montag bis Freitag 
von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr, einschließlich 30 m Schlauchlänge, inklusive An- und Abfahrt zum Kunden sowie Annahme und Behandlung des 
Schmutzwassers oder des Fäkalschlammes in der öffentlichen Abwasseranlage. 
Nicht in den vorstehend genannten Entgelten enthalten sind die nachfolgend aufgeführten Mehraufwendungen und Sonderleistungen, deren Kosten 
gesondert berechnet werden.

 

Aufpreis bei Nichteinhaltung des Termins pro Leerfahrt 

Aufpreis an Samstagen ab 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Entsorgung nur im Havariefall: 
Aufpreis von Montag bis Freitag von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr, 
samstags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen

Aufpreis bei Schlauchlängen über 30 m
(vom Fahrzeug bis zum Boden der zu entsorgenden Grube)

Reinigung von abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
einschließlich aller Nebenleistungen 

Brutto

10,00 EUR

35,00 EUR

45,00 EUR

0,50 EUR/m

	115,00 EUR/h

Netto

11,90 EUR

41,65 EUR

53,55 EUR

0,60 EUR/m

	136,85 EUR/h

Mehraufwendungen und Sonderleistungen zur Beseitigung von Schmutzwasser  
aus abflusslosen Sammelgruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen

 

Einleitung von Niederschlags- oder Grundwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen

Brutto

1,01 EUR/m3

Netto

1,20 EUR/m3

Niederschlagswasser

Alle aufgeführten Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von zzt. 19 %

 

Direkteinleitung in das Klärwerk Magdeburg / Gerwisch

Brutto

0,76 EUR/m3

Netto

0,90 EUR/m3

Direkteinleitung

Die Entgeltberechnung erfolgt im Namen und im Auftrag der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH.
Die nachstehend genannten Entgelte gelten ab dem 01.01.2012 für das Gebiet der Landeshauptstadt Magdeburg und die Gemeinde Gerwisch.

3,07 EUR/m3



  

Die Abwasserentsorgung wird in der Regel für einen Zeitraum von etwa zwölf Monaten 
abgerechnet (Abrechnungsjahr). Für eine zusätzliche Abrechnung auf Wunsch des Kunden 
werden Kosten in der nebenstehend genannten Höhe berechnet.

Brutto

	10,50 EUR

Netto

12,50 EUR

Zwischenabrechnung

Eine schriftliche Mahnung bei Zahlungsverzug wird mit einer Kostenpauschale in der 
nebenstehend genannten Höhe berechnet.

5,00 EUR 5,00 EUR

Mahnkosten

Der Einzug von Zahlungsrückständen durch einen Beauftragten (Inkasso) wird mit einer 
Kostenpauschale in der nebenstehend genannten Höhe berechnet

	35,00 EUR 35,00 EUR

Einzugskosten

Entstehen durch fehlende Kontodeckung oder durch vorliegende falsche Kontodaten der AGM Kosten im Zusammenhang mit einer 
Überweisung oder im Lastschriftverfahren, so hat der Kunde der AGM die entstandenen Kosten zu erstatten.

Kosten durch fehlende Kontodeckung oder falsche Daten

Eine Berechnung der Starkverschmutzerzuschläge erfolgt, wenn die in Anlage 1 zur AEB vorgegebenen Grenzwerte zur Einleitung von Abwasser  
überschritten sind. Bei erhöhten Konzentrationen an wassergefährlichen/ -gefährdenden Abwasserinhaltsstoffen erfolgt eine Meldung an die  
zuständigen Wasser-/Genehmigungsbehörden zur Stellungnahme bzw. Überprüfung der erteilten wasserrechtlichen Genehmigungen bzw. Erlaubnisse.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.6.

3.7.

3.8.

 

Temperatur (Stichprobe)

pH-Wert

Absetzbare Stoffe nach 0,5 Std. Absetzzeit (Absetzbare Stoffe nur, wenn eine 
ordnungsgemäße Funktionsweise der öffentlichen Abwasseranlagen nicht 
gegeben ist)

Abfiltrierbare Stoffe (ungelöst)

Schwerflüchtige lipophile Stoffe (extrahierbar)

Tenside (methylenblauaktive Tenside)

Gesamtsalz (Filtrattrockenrückstand, geglüht)

Phosphor, gesamt

Stickstoff, gesamt

Ammonium-Stickstoff

Sulfat

Sulfid (berechnet als S mit Ausnahme der Einleitung aus dezentralen Anlagen)

Chlorid

Brutto

0,0200 EUR/°C x m3

0,0200 EUR/ 0,1pH x m3

0,13 EUR/l

0,13 EUR/kg

22,03 EUR/kg

17,63 EUR/kg

0,13 EUR/kg

13,22 EUR/kg

2,21 EUR/kg

2,21 EUR/kg

0,89 EUR/kg

88,14 EUR/kg

0,13 EUR/kg

Netto

0,0238 EUR/°C x m3

0,0238 EUR/ 0,1pH x m3

0,15 EUR/l

0,15 EUR/kg

26,22 EUR/kg

20,98 EUR/kg

0,15 EUR/kg

15,73 EUR/kg

2,63 EUR/kg

2,63 EUR/kg

1,06 EUR/kg

104,89 EUR/kg

0,15 EUR/kg

AbwasserinhaltsstoffeLfd. Nr.

Alle aufgeführten Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von zzt. 19 %

Rundum gut versorgt
Im Kundencenter
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen im Kundencenter persönlich zur Verfügung.

Sie beantworten Ihnen im Gespräch alle Fragen rund um die Energie inklusive Preise, Abrechnung  

und Energieberatung (nach Terminvereinbarung). Unser Kundencenter finden Sie im City Carré,  
Am Alten Theater 1, es ist montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Am Servicetelefon 
0391 587-2323 erreichen Sie uns von montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Unsere Entstörnummern
Strom: 	 0391 587-2121	 Gas: 	 0391 587-2424	 Trinkwasser: 0391 587-2244
Wärme: 	0391 587-2727 	 Abwasser: 	0391 587-2244

SWM Magdeburg GmbH   Am Alten Theater 1   39104 Magdeburg   T: 0391 587-0   F: 0391 587-2828   www.sw-magdeburg.de   info@sw-magdeburg.de

Starkverschmutzerzuschläge (gültig seit 1. Januar 2007) 
(Anlage 2 zu den Abwasserentsorgungsbedingungen (AEB) der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH)

Bei Überschreitung der Grenzwerte gemäß Anlage 1 der AEB werden zusätzlich  
Starkverschmutzerzuschläge für nachfolgende Abwasserinhaltsstoffe erhoben 
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